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Kontrovers: Der Tod eines Afrikaners im Zentrum Thurhof

Die Umstände und Verantwortlichkeiten rund um den

dramatischen Tod des jungen nigerianischen Asylbewerbers im

Oberbürener Durchgangszentrum Thurhof dürfen nicht leichtfertig

in die Ecke rufschädigender Spekulationen abgeschoben werden.

Auch das Leben eines Flüchtlings ist ein Rechtsgut und sein

plötzlicher Tod erfordert eine unparteiische Abklärung unter

Berücksichtigung aller Tatsachen.

Leider stellen wir fest, dass die ersten Verlautbarungen

amtlicher Stellen diesem Grundsatz nicht folgen. Mögliche Fehler

und Unterlassungen seitens der Betreuung werden unterschlagen,

die Aussagen der Bewohner und Zeugen weder angehört noch

berücksichtigt, schliesslich das schreckliche Sterben des jungen

Mannes mehr als voreilig ihm selbst in die Schuhe geschoben mit

dem Verdikt:

Tod durch eine Überdosis an Drogen.

Gegen diese Art der Abwicklung des Falles protestieren wir

aufs entschiedenste. Wir sehen darin nicht nur eine Missachtung

gegenüber dem Gesetz, vor allem lesen wir darin den Versuch der

Behörden,  sich allzu billig aus der Verantwortung zu stehlen

unter Zuhilfenahme der zur Zeit öffentlich breit geschürten

Verdächtigungspolitik gegenüber allen Afrikanern.

Das Ergebnis unserer Abklärungen im Gespräch mit

Mitbewohnern und Zeugen des Vorfalls sieht nämlich ganz anders

aus.

Am Samstag, vier Tage vor seinem Tod, beklagte sich der

bisher gesunde und unauffällige Asylgesucher über  diverse



Beschwerden. Am Montag, zwei Tage später, durfte er erst den

Vertrauensarzt des Durchgangszentrum aufsuchen. Der Arzt stellte

"Wilde Blattern" fest, verschrieb eine Medikation und schickte

den Patienten zurück ins Heim. Da sich in der folgenden Nacht

sein Krankheitszustand verschlechterte, bat der Kranke die

Heimleitung am Dienstag ihm einen Spitaluntersuch in St.Gallen

zu genehmigen. Dies wurde abgelehnt. Da der Zustand des Jungen

sich weiter rapide verschlechterte, er über immer stärkere

Schmerzen, Juckreiz, Kopfweh klagte, Blut spuckte und

halluzinierte, machten in der Nacht vom Dienstag auf den

Mittwoch die im gleichen Zimmer nächtigenden Mitbewohner die

Nachtwache darauf aufmerksam und forderten eine notfallmässige

Spitaleinweisung. Die Nachtwache, obwohl sie vor Ort den

kritischen Zustand des Kranken in Augenschein nahm, lehnte dies

ab. Ein Bewohner rief die Polizei von seinem Handy aus an und

forderte eine Ambulanz. Erst nach Rücksprache mit der Nachtwache

traf die Polizei dann ein, etwas später auch die Ambulanz, doch

der junge Mann war bereits tot. Reanimationsversuche bis in den

Morgen hinein waren umsonst. Der Körper des Toten wurde dann zu

gerichtsmedizinischen Abklärung mitgenommen, die Polizei

beschlagnahmte Medikamente und den Besitz des Verstorbenen.

Erste Untersuchungen der Behörden in den folgenden Tagen

bezogen nur die Heimleitung ein, kein direkt mitbeteiligter

Zeuge unter den Mitbewohnern wurde bis Montag, sechs Tage nach

dem Ereignis, befragt; ihre Sicht der Sache also nur vermittelt

über die Zentrumsleitung wiedergegeben. Am Freitag schon, drei

Tage danach,  war es dann aber für die Behörden schon klar: Der

Zentrumsführung treffe keine Schuld, die Betreuung sei untadelig

und der junge Mann sei an einer Uberdosis illegaler Drogen

gestorben.

Von der Anlaufstelle gegen Rassismus St.Gallen kommen wir

hingegen im direkten Austausch mit Mitbewohnern des Thurhofs zu

einer anderen Darstellung des Vorfalls. Daran schliessen wir

Fragen und Forderungen an die zuständigen Behörden.



 - Unterlassene Nothilfe ist ein Offizialdelikt nach $128

STGB. Ein Untersuchungsverfahren wegen verweigerter

Hilfeleistung und fahrlässiger Tötung gegen die Zentrumsleitung

und die Verantwortlichen der Tag- und Nachschicht im Thurhof ist

daher zu eröffnen. Dem inzwischen angereisten Bruder des

Verstorbenen muss Parteirecht und über seinen Anwalt volle

Akteneinsicht gewährt werden. Dies wurde ihm aber noch Freitag,

drei Tage nach dem Tod seines jüngeren Bruders, nicht genehmigt.

Gleichentags, Freitag, konnte jedoch der Abteilungsleiter der

Asylkoordination im St. Gallischen Departement de Innern, Thomas

Wieland, seine offiziell gestützte Sicht der Todesursache

mitteilen: Überdosis Drogen.

- In die Untersuchung ist eine mögliche Fehldiagnose des

behandelnden Zentrumsarztes einzubeziehen. Die Gespräche mit

Bewohnern des Thurhofs ergeben klar, dass das Vertrauen in den

ortsansässigen Arzt seit längerer Zeit schwer gestört ist. Ihre

Vorwürfe und Klagen sind ernst zu nehmen und anzuhören. Ferner

ist zu bedenken, das bei Wilden Blattern, hier als relativ

komplikationslose Kinderkrankheit bekannt, bei Erwachsenen

schwere, mithin tödliche Komplikationen auftreten können. Wegen

Ansteckungsgefahr werden Kinder zu Hause behalten und isoliert.

Wäre dies auch nicht in einem Heim nötig, wo Erwachsene und vor

allem Schwangere der Gefahr der Ansteckung ausgesetzt sind?

- Von der Anlaufstelle gegen Rassismus St. Gallen möchten

wir in Bezug auf diese Untersuchungen nicht versäumen, auf die

prekäre Rechtssituation von Asylsuchenden in laufenden Verfahren

nachdrücklich hinweisen. Gewohnt der Unglaubwürdigkeit

bezichtigt und in der Oeffentlichkeit Ursache aller möglichen

gesellschaftlichen Übeln verdächtigt zu werden, fühlen sich

Asylgesuchsteller vor allem vor Behörden ungeschützt und nicht

Ernst genommen. Sie befürchten, dass jeder Amstkontakt  -  und

also erst recht einer, der bei den Behörden auf Missfallen und

Widerspruch stösst, wenn sie wie hier unerwünschte

Zeugenaussagen machen  - sich belastend, wenn nicht negativ auf



ihre Verfahren auswirkt. Aus Erfahrung müssen wir leider ihre

Befürchtungen teilen. Zwei schwerwiegende asylrechtliche

Massnahmen mit Freiheitsentzug gegen direkte Zeugen im Thurhof-

Todesfall in der Vorfallswoche sind nicht dazu geeignet, dieses

Misstrauen zu entkräften. Wir müssen daher von unseren

Rechtsinstanzen eine Garantie fordern, dass die Aussagen der

Mitbewohner klar nicht gegen sie verwendet werden.

- Der Wert eines Asylsuchenden mag für die offizielle

Schweiz nicht gross sein. Der Wert des Sohnes einer Familie, der

in die Fremde geht und plötzlich dort auf unerklärlicherweise

stirbt, ist dagegen riesengross. Ihrer Kultur entsprechend,

wünschen Afrikaner in ihrem Heimatland beigestattet und begraben

zu werden. Hier sollten die Behörden unbürokratisch die Kosten

für die Repatriierung des Leichnams und das Begräbnis

übernehmen.
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